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fsr k» Amtsbezirk Psrlsch .
Erichciot wS«h« n: !ich 1 —S in«I j« nach

Bedarf.
BezuftSpreitz für Einzelbezuy durch die Post

oder den Verlag vierteljährlich 1 Mt .

! Un-rigenpret» : Die einspaltige Zeile »der
! deren Raum 15 Pfg,
! Druck und Verlag von Adolf Duo «
§ m Durlach. — Fernsprecher Nr . 2«>4.

Ar . 21 . Samstag, 4. April 1S14.
Srötziuge «.

Zwangs -Wersteigerung .
Vr . Nr 2/14 Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in Grötzingen belegene,

im Grundbuche von Grötzingen zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes
herrenlose , nachstehend beschriebene Grundstück am

Freitag den 22. Mai 1S14, vormittags 1v Uhr ,
durch das Unterzeichnete Notariat im Nalhause zu Grötzingen versteigert werden .

Der Versteigerungsvermerk ist am 20 . März 1914 in das Grundbuch eingetragen
worden .

Die Einsicht der Mitteilungen des Grundbuchamts , sowie der übrigen da- Grundstück
betreffenden Nachweisungen , insbesondere der Schätzungsurkunde ist jedermann gestattet .

Es ergeht die Aufforderung . Rechte , soweit sie zur Zeit der Eintragung des Ver -
steigerungSverrnerks aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren , spätestens im BersteigerungS -
termine vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und . wenn der
Gläubiger widerspricht , glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge¬
ringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem An¬
sprüche des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt werden .

Diejenigen , welche ein der Versteigerung entgegenstehendes Recht haben , werden auf-
gefordert , vor der Erteilung des Zuschlags die Aushebung oder einstweilige Einstellung de»
Verfahrens herbeizuführen , widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die
Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt .

Weschreibung des zu versteigernden Krundstücks :
( Grundbuch Grötzingen Band 41 Heit 15 ) .

Lgb Nr . 1259 rr : 77 a 32 gw Ackerland und 98 gm Fußweg , zusammen : 78 a 30 gm
am Hohengrund , Schätzung 4455

Durlach den 2 April 19l4 .
Wrohh . Notariat RH a7s BolMreckuuasaerickt

Die Bkkämpfuug vcr Reolaus . hier drn Bezug
von Rebblindholz und Würzlingen betr.

Wir machen darauf aufmerksam , daß es
nach 8 3 des Reichsgesctzes vom 0 . Juli 1904,
die Bekämpfung der Reblaus betreffend , ver¬
boten ist , bewurzelte Reben oder Blindreben
über die Grenzen eines der nachstehend be-
zeichneten 6 Weinbaubezirke zu versenden, ein¬
zuführen oder anszuführen .

Die 6 Weinbaubezirke des Großherzogtums
Baden umfassen die in ß 18 der Verordnung
vom 18 . Oktober 1905 (Ges . u . VOM .
Seite 456 ) bezeichneten Gebiete und zwar ge¬
hören hiernach an : dem 1 . Weinbaubezirk die
Gemeinden des Greises Mosbach , dem II . die
Gemeinden der Kreise Mannheim, Heidelberg,

Karlsruhe , dem 11i . die Gemeinden der Kreise
Baden und Offenburg , dem lV . die Gemeinden
der Kreise Freiburg und Lörrach , dem V . die
Gemeinden des Kreises Waldshut , dem VI . die
Gemeinden des Kreises Konstanz und die
württembergische Exklave Hohentwiel .

Das Verbot trifft auch zu auf den Bezug
von Blindhölzern und bewurzelten Reben aus
nichtbadischen Gebieten und die Versendung
solcher Reben nach denselben , nicht dagegen
auf die bloße Durchführung von bewurzelten
Reben , welche weder aus einem ^Weinbau -
bezirke stammen , noch zur Einfuhr in einen
solchen bestimmt , jedoch kann durch Anordnung
Gr . Ministeriums des Innern auch diese Durch¬
fuhr Beschränkungen unterworfen werden.
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Die Bürgermeisterämter werden daher ver¬
anlaßt , den Verkehr mit Blindhölzern und mit
bewurzelten Reben aufmerksam zu überwachen
und die Gemeindeangehvrigen mindestens
zweimal jährlich in ortsüblicher Weise auf die
Bestimmungen dieser Bekanntmachung auf¬
merksam zu machen.

Dur lach den 26 . Mürz 1914 .
_ Großherzogliches Bezirksamt ._

Die Verleihung von Aussteuergaden aus der
Luisenstifimig betreffend .

Aus obiger Stiftung kommt alljährlich eine
Aussteuergabe an ein Brautpaar evange¬
lischer Konfession aus dem dem Großh .
Herrn Lsndeskommissär in Karlsruhe unter¬
stellten Bezirk zur Verleihung .

Berücksichtigt können nur solche bedürftige
Paare werden , bei denen sowohl Vonseiten des
Bräutigams wie der Braut festgestellt ist ,
daß sie einen in allen Beziehungen lobens¬
werten Lebenswandel geführt haben und mit
Sicherheit erwarten lassen , daß sie auch eine
wohlgeordnete , sittlich - religiöse Ehe führen
werden , worüber sie sich durch Zeugnisse der
geistlichen und weltlichen Ortsbehörden aus¬
zuweisen haben .

Gesuche um Verleihung dieser Aussteuer¬
gabe sind innerhalb 14 Tagen beim Bürger¬
meisteramt des Wohnorts einzureichen.

Die Bürgermeisterämter des Amtsbezirks
werden unter Hinweis auf die Bekanntmachung
in Nr . 12 des Centralverordnungsblattes vom
8 . April 1865 veranlaßt , etwaige Gesuche im
Benehmen mit den Pfarrämtern unter An¬
schluß der erforderlichen Zeugnisse bis spä¬
testens 15 . April anher vorznlegen .

Durlach den 31 . Mürz 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt ._

Lre tsrdgrotzherzog Friedrich - Stiftung deir.
Aus der Erbgroßherzog Friedrich - Stiftung

kommen alljährlich am 9 . Juli Gnadengeschenke
zu Sparkasseneinlagen für arme Kinder ba¬
discher Landesangehöriger im Betrag von je¬
weils 20 Mk . zur Verteilung .

Die auf Grund einer Bewilligung gemachte
Sparkasseneinlage ist bis zur erlangten Voll¬
jährigkeit des Kindes unerhcbbar und ver¬
größert sich während der Dauer der Anlage
durch Zuschlag der Zinsen zum Kapital .

Eine frühere Auszahlung an die Angehö¬
rigen des bedachten Kindes kann auf An¬
suchen nur in dem Falle stattfinden , wenn
das betreffende Kind vor Erreichung der Voll¬
jährigkeit stirbt .

Gesuche um Verleihung einer solchen Gnaden¬
gabe sind alsbald einzureichen und haben zu
enthalten : Rainen des Kindes , Alter (Jahr

und Tag der Geburt desselben) , Religion ,
Namen der Eltern , persönliche Verhältnisse
und Bezeichnung der Sparkasse , bei welcher
die Anlage erfolgen soll .

Die Bürgermeisterämter des Amtsbezirks
werden veranlaßt , einlaufende Gesuche im Be¬
nehmen mit den Pfarrämtern auf ihre Richtig¬
keit und Vollständigkeit zu prüfen und dieselben
bis spätestens 15 . April d . Js . anher
zur Vorlage zu bringen .

Durlach den 31 . März 1914.
_ Großherzogliches Bezirksamt ._

Die Verhütung von Ausschreitungen bei den
sog . Maikuren betreffend .

Mit Rücksicht auf die anläßlich der sog .
Maikuren zutage tretenden Ausschreitungen
machen wir darauf aufmerksam , daß bei vor¬
kommenden Exzessen die einschlägigen Straf¬
bestimmungen strenge zur Anwendung kommen.

Die Ortspolizeibehörden werden an¬
gewiesen, in dieser Beziehung jeder nächtlichen
Ausschreitung nachdrücklich entgegenzutreten .
Wirtschaften dürfen vor 5 Uhr morgens nicht
geöffnet werden ; das Betreten derselben und
das Dulden von Gästen vor dieser Stunde ist
als Uebertretung der Polizeistunde ( Z 365
R .St .G .B .). zrl behandeln . An Sonntagen ist
jeder Wirtshauslürm vor Schluß des vor¬
mittägigen Hauptgottesdicnstes — und auch
am frühen Morgen — durch das Polizei
personal sofort einzustellcn , nötigenfalls aber
die Wirtschaft räumen zu lassen.

Soweit erforderlich , sind die Ortspolizei -
diencr durch die übrigen Polizeibediensteten
zu unterstützen.

Durlach den 1 . April 1914 .
_ Großhcrzoglichcs Bezirksamt ._

Bekanntmachung.
Es wird darauf aufmerksam gemacht , daß

längstens bis zum 14 . l . Mts . das 2 . Viertel
au direkten Steuern ( Vermögens - , Ein¬
kommen- und Besörsterungsstcusr ) bei der
am Wohnsitze der Steuerpflichtigen befind¬
lichen Stenereinnehmerei zu entrichten ist .

Nichteinhaltung des Verfalltermins hat
Mahnung zur Folge , wofür der Mahner eine
Gebühr von 20 Pf . anzusprechen hat .

Breiten den I . April 1914 .
Großh . Finanzamt _

«KenosstrislchasksreAisriv Vurlacy Zu
Ländlicher Crcditverkin Spielberg e . G m.
u H. wurde eingetragen : Karl Stucky und
Christof Urigerer sind aus dem Vorstand aus -
geschieden . Friedrich Lichtenfels und Jakob
Gay alt , beide Landwirte in Spielberg , sind
neu in den Vorstand gewählt . Amtsgericht .
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